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8. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Benutzungssatzung für die 
Inanspruchnahme der kommunalen Kindertageseinrichtungen der Stadt Crivitz 

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V), des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG), sowie des 
Kindertagesförderungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) in der jeweils 
gültigen Fassung wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 10.12.2018 folgende 
Satzung erlassen: 

Artikel 1 

Die Gebühren- und Benutzungssatzung für die Inanspruchnahme der kommunalen 
Kindertageseinrichtungen der Stadt Crivitz vom 29.12.2015, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 13.08.2018 wird wie folgt geändert: 

Anlage 2 

Ab 01.01.2019 gelten folgende Elternbeiträge für die Kindertagesstätte „Marienkäfer" Wessin: 

Kindergarten Ganztags- Teilzeit- Halbtags- stundenweise 
betreuung betreuung betreuung Betreuung 

4,00 € 
Gesamtkosten 	555,08 € 	361,25 € 	264,33 € 
Landesmittel 	117,00 € 	70,20 € 	46,80 € 
Kreismittel 	33,70 € 	20,22 € 	13,48 € 
verbl. Kosten 	404,38 € 	270,83 € 	204,05 € 
Gemeindeanteil 	202,19 € 	135,42 € 	102,03 € 
Elternbeitrag 	202,19 € 	135,41 € 	102,02 € 

Artikel 2 

Die 8. Satzung zur Änderung der Satzung der Gebühren- und Benutzungssatzung für die 
Inanspruchnahme der kommunalen Kindertageseinrichtungen der Stadt Crivitz tritt am 
01.01.2019 in Kraft. 



Hiermit wird die 8. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Benutzungssatzung für die 
Inanspruchnahme der kommunalen Kindertageseinrichtungen der Stadt Crivitz öffentlich 
bekannt gemacht. Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften 
verstoßen wurde, können diese Verstöße entsprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden. 
Die Frist gilt nicht bei einer Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 
Bekanntmachungsvorschriften. 


